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§ 32 StPO Landesgericht als
Geschworenen- und Schoffengericht

StPO - StrafprozefBordnung 1975
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1. (1)Das Landesgericht als Geschworenengericht setzt sich aus dem Schwurgerichtshof und der
Geschworenenbank zusammen. Der Schwurgerichtshof besteht aus drei Richtern, die Geschworenenbank ist mit
acht Geschworenen besetzt. Das Landesgericht als Schoffengericht besteht - ausgenommen den Fall des Abs. 1a
- aus einem Richter und zwei Schéffen.

2. (1a)Das Landesgericht als Schoffengericht besteht aus zwei Richtern und zwei Schéffen im Hauptverfahren wegen
folgender Straftaten:

1. 1.Totschlag (§ 76 StGB);

2. 2.Schwerer Raub (8 143 StGB) und andere strafbare Handlungen gegen fremdes Vermdgen, soweit die Hohe
der Strafdrohung von dem ziffernmaRig bestimmten Wert der Sache, gegen die sich die Handlung richtet,
oder von der ziffernmaRig bestimmten Hohe des Schadens abhangt, den die Handlung verursacht oder auf
den sich der Vorsatz erstreckt, sofern die Werte oder Schadensbetrage 1 000 000 Euro Ubersteigen;

3. 3.Brandstiftung (8 169 StGB), vorsatzliche Gefahrdung durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen & 171
StGB), vorsatzliche Gefahrdung durch Sprengmittel § 173 StGB), vorsatzliche Gemeingefahrdung (8 176
StGB) und Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen @ 177a StGB);

4. 4Vergewaltigung (8 201 StGB), Schwerer sexueller Missbrauch von Unmtindigen & 206 StGB) und die in8 31
Abs. 3 Z 4 genannten Verbrechen;

5. 5.Missbrauch der Amtsgewalt gemal’ § 302 Abs. 2 zweiter Satz StGB und Straftaten nach den8§§ 304 und 307
StGB, soweit dem Angeklagten die Herbeifihrung eines 100 000 Euro Ubersteigenden Schadens oder die
Begehung der Tat in Bezug auf einen 100 000 Euro Ubersteigenden Vorteil zur Last gelegt wird oder sich
jeweils der Vorsatz darauf erstreckt;

6. 6.Finanzvergehen, soweit der angelastete strafbestimmende Wertbetrag 1 000 000 Euro Ubersteigt oder sich
der Vorsatz darauf erstreckt sowie

7. 7.Terroristische Vereinigung (8 278b StGB) sowie sonstige strafbare Handlungen, die qualifiziert im Rahmen
oder als Mitglied einer kriminellen Vereinigung (8§ 278 StGB) begangen werden;

8. 8.die in die Zustandigkeit des Landesgerichts als Schéffengericht fallenden Verbrechen nach dem 25.
Abschnitt des Strafgesetzbuchs.

3. (1b)Ein Besetzungsmangel nach Abs. 1a kann nur geltend gemacht werden, wenn die Staatsanwaltschaft in der
Anklageschrift oder der Angeklagte innerhalb der Einspruchsfrist (§ 213 Abs. 2) eine solche Besetzung verlangt
hat. Wurde ein solches Verlangen rechtzeitig gestellt, so ist das Landesgericht als Schéffengericht unabhangig von
den Voraussetzungen des Abs. 1a mit zwei Richtern und zwei Schéffen zu besetzen.

4. (2)Liegt dem Angeklagten die Begehung einer strafbaren Handlung nach den88§ 201 bis 207 StGB zur Last, so
mussen dem Geschworenengericht mindestens zwei Geschworene, dem Schoffengericht mindestens ein Richter
oder Schoffe des Geschlechtes des Angeklagten sowie dem Geschworenengericht mindestens zwei Geschworene,
dem Schoffengericht mindestens ein Richter oder Schoffe des Geschlechtes jener Person angehdéren, die durch
die Straftat in ihrer Geschlechtssphéare verletzt worden sein kdnnte.

5. (3)Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, entscheidet auBerhalb der Hauptverhandlung der
Vorsitzende allein.

6. (4)Die Geschworenen werden in dem vom Gesetz (15. Hauptstiick) vorgesehenen Umfang tatig; die Schoffen Uben
in der Hauptverhandlung das Richteramt im vollen Umfang aus. Soweit im Einzelnen nichts anderes bestimmt
wird, sind die flr Richter geltenden Vorschriften auch auf Geschworene und Schéffen anzuwenden. Die
Voraussetzungen und das Verfahren zur Berufung von Geschworenen und Schéffen sind im Geschworenen- und
Schoffengesetz 1990, BGBI. Nr. 256, geregelt.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/76
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/143
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/169
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/171
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/173
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/176
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/177a
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/201
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/206
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/31
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/302
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/304
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/278b
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/278
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/213
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/201
file:///

	§ 32 StPO Landesgericht als Geschworenen- und Schöffengericht
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


